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Barbara Stock

Redaktion SchulVerwaltung NRW

Liebe Leserinnen und Leser,

Ganztagsschule – die meisten verbinden damit wohl lediglich
eine zeitliche Verlängerung des Schultages. In der Tat scheint das,
was hinzukommt, auf den ersten Blick wenig spektakulär: eine
Mittagspause mit warmem Essen, ein bis zwei Stunden eines
zusätzlich verbindlichen Neigungsfaches und einige wenige
Arbeits- oder Lernzeitstunden, in denen die Schülerinnen und
Schüler die Aufgaben, die sie sonst zu Hause machen würden,
jetzt überwiegend in der Schule erledigen können. Doch wer
genauer hinschaut, stellt fest, dass im Stillen und fast ohne Wider-
stände eine pädagogische Revolution vonstatten gehen.

Man kann das aktuell und beispielhaft an den etwa 200 Real-
schulen und Gymnasien beobachten, die in den letzten beiden
Jahren begonnen haben, sich zu einer gebundenen Ganztags-
schule weiterzuentwickeln. Von einer stillen Revolution darf
man sprechen, weil vieles Altgewohnte auf den Prüfstand
gestellt wird. In solchen Zeiten des inneren Umbruchs scheinen
die Menschen an den Schulen besonderen Mut an den Tag zu
legen, wenn sogar Veränderungen des sonst so schwer zugängli-
chen Unterrichts kein Tabu mehr darstellen (siehe Rubrik
»Aktuell«, Der Ganztag in NRW, Heft 19).

So zwingt beispielsweise der längere Schultag dazu, über
Rhythmisierung nachzudenken und die Vielzahl der Einzelstun-
den durch Verlängerung der Stundeneinheiten (z.B. von 45 auf
60 oder 90 Minuten) zu reduzieren. Längere Stundeneinheiten
wiederum haben zur Folge, dass die Unterrichtsmethodik verän-
dert werden muss, dass abwechslungsreicher unterrichtet wird
und mehr Zeit für selbstaktives Arbeiten zur Verfügung steht.

Blieben Probleme früher eher verborgen, bekommen die
Lehrkräfte in den von ihnen betreuten Lernzeiten mehr von den
Schülerinnen und Schülern mit und können ihnen deshalb bes-
ser helfen. Dazu tragen auch die vielfältigen Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern aus Jugend-
hilfe, Kultur, Sport und weiteren Bereichen bei. In den Ganztags-
schulen entstehen multiprofessionelle Teams. Die Ganztags-
schule entdeckt den Sozialraum und wird zu einer in Stadtteil
und Gemeinde verankerten Unterstützungsagentur.

All dies spüren die Schülerinnen und Schüler. Ihre Identifika-
tion mit der Schule steigt, im Übrigen auch die der Lehrkräfte,
der Eltern und all derjenigen, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten.

Wir wollen Sie in den nächsten Heften in die neuen pädago-
gischen Welten des Ganztags entführen, auch in ihren rechtli-
chen Konsequenzen. Viele Schulen haben sich bereit erklärt,
über Konzepte und Schwerpunkte ihrer Ganztagsarbeit zu
berichten. Den Anfang macht in diesem Heft das Gymnasium
St. Xaver aus Bad Driburg.

Ihre

Exklusiv für Abonnenten der SchVw NRW

Ihren persönlichen Zugang zum Online-Zeitschriftenbereich
unter www.schulverwaltung-online.de/zeitschriftenpool

erhalten Sie mit dem Zugangscode

WKSNWANQM

Soweit Sie noch nicht registriert sind, melden Sie sich
einmalig unter www.schulverwaltung-online.de/zeitschrif-
tenpool unter Angabe des Zugangscodes an und nutzen Sie

für immer die Onlinevorteile.
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Quelle: eigene Berechnung und Darstellung, Datenbasis: IT.NRW, Schuljahr 2009/10.

Integrative Beschulung von deutschen und
nichtdeutschen Schülern mit Förderbedarf
Ein regionaler Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in NRW

Dieser Beitrag geht zwei Fragen nach:

1) Werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermehrt in

allgemeinen Schulen integrativ beschult?

2) Zeigen sich auch bei der integrativen Förderung Unterschiede nach

deutschen und nichtdeutschen Schülern?

Thomas Kemper
Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF),
Frankfurt am Main

Bislang wurde der Förderbedarf von deut-
schen und nichtdeutschen Schülern vor-
wiegend anhand von schulstatistischen
Daten zum Förderschulbesuch analysiert
(vgl. z.B. Kemper 2009 & 2011; Korn-
mann 2003). Beispielsweise konnten für
das Schuljahr 2005/2006 in NRW deutli-
che Unterschiede im Förderschulbesuch
für ausländische Schüler im Vergleich zu

ihren deutschen Mitschülern belegt wer-
den (Weishaupt/Kemper 2009).

Bereits im Jahr 2007 wurde von Ver-
nor Muñoz als Sonderberichterstatter
der Vereinten Nationen eine weitestge-
hende Beschulung von behinderten
Schülern in allgemeinen Schulen gefor-
dert (Muñoz 2007). Hinzu kommt, dass
die im März 2009 in Kraft getretene
UN-Behindertenrechtskonvention für
Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf mit einem Rechtsanspruch
auf Teilhabe am allgemeinen Bildungs-
system einhergeht.

Integrative Beschulung

In diesem Beitrag wird unter integrativer
Beschulung verstanden, wenn Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf an
einer allgemeinen Schule unterrichtet
werden. Die schulstatistischen Daten
geben keine Auskunft darüber, ob diese
Schüler an einem gemeinsamen Unter-
richt teilnehmen oder in separaten Förder-
gruppen (»Integrative Lerngruppen«)
unterrichtet werden. Aus dem Schulgesetz
(SchulG NRW, §20) lässt sich immerhin
ableiten, dass an Grundschulen eine
gemeinsame Beschulung erfolgt, jedoch
ab der Sekundarstufe I integrative Lern-
gruppen eingerichtet werden können.

Im Schuljahr 2009/2010 weist die
amtliche Schulstatistik für das Land
Nordrhein-Westfalen insgesamt 116.396
Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf aus. Hiervon besuchen 85,9 Prozent
der Schülerinnen und Schüler Förder-
schulen. 14,1 Prozent der Förderschüle-
rinnen und -schüler werden integrativ
beschult, d.h. sie besuchen Integrations-
klassen bzw. sonderpädagogische Förder-
gruppen an einer allgemeinen Schule. Im
Zeitverlauf ist eine Zunahme des Anteils
der integrativ beschulten Schüler mit
Förderbedarf zu beobachten, denn vier
Jahre zuvor – d.h. im Schuljahr 2005/
2006 – fiel dieser Anteil mit 9,6 Prozent
kleiner aus.

Abb.1: Anteil integrativ beschulter Schüler unter Schülern mit Förderbedarf insgesamt

Schulformen

Von den 16.425 integrativ beschulten
Schülern mit Förderbedarf besuchen
etwa 64 Prozent eine Grundschule, 23
Prozent eine Hauptschule, zehn Prozent
eine Gesamtschule und lediglich drei
Prozent entweder eine Realschule oder
ein Gymnasium. Es zeigt sich, dass an
Grundschulen deutlich mehr Schüler
integrativ beschult werden als an den wei-
terführenden Schulen insgesamt.

Weiterführende Schulen

Werden nur die weiterführenden Schulen
betrachtet, ergibt sich, dass beinahe zwei
Drittel der integrativ beschulten Schüler
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Quelle: eigene Berechnung und Darstellung, Datenbasis: IT.NRW, Schuljahr 2009/10.

eine Hauptschule besuchen, während für
die weiteren Schulformen deutlich nied-
rigere Anteile festzustellen sind. Auf die
Gesamtschule entfallen ca. 29 Prozent
der integrativ beschulten Schüler, an
Realschulen und Gymnasien sind es
zusammen lediglich 8 Prozent.

Förderbereiche

Eine Differenzierung nach Förderberei-
chen ergibt für NRW, dass im Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale Ent-
wicklung annähernd jeder fünfte Schüler
(19,2 %) integrativ beschult wird. Über-
durchschnittliche Anteile ergeben sich
auch für die Schwerpunkte Körperliche
und motorische Entwicklung (17,5 %),
Sprache (16,8 %) und Lernen (16,0 %).
Dem stehen die Schwerpunkte Hören und
Kommunikation (11,7%), Sehen (9,8%),
und Geistige Entwicklung (3,4 %) mit
unterdurchschnittlichen Anteilen gegen-
über. Die Schulstatistik weist keine inte-
grative Beschulung im Förderbereich
Kranke aus.

Regionale Verteilung

Wie der Anteil der integrativ beschulten
Schüler unter den Schülern mit Förder-
bedarf insgesamt regional – d.h. auf

Ebene der Kreise und kreisfreien Städte –
variiert, ist in Abbildung 1 dargestellt.

Bereits auf den ersten Blick lassen sich
deutliche regionale Disparitäten im
Anteil der integrativ beschulten Schüler
mit Förderbedarf erkennen. Weniger als
fünf Prozent der Schüler mit Förderbe-
darf besuchen in den kreisfreien Städten
Bottrop (4,4 %) und Gelsenkirchen
(2,8 %) eine allgemeine Schule. Demge-
genüber stehen verschiedene Regionen,
in denen mehr als jeder fünfte Schüler
mit Förderbedarf integrativ beschult
wird. Von diesen erzielen die kreisfreien
Städte Bonn (24,0 %) und Dortmund
(23,0%), sowie der Kreis Düren (23,7%)
die höchsten Werte.

Insgesamtlassensichfürintegrativbeschulte
Förderschüler deutliche regionale Abwei-
chungen vom Landesdurchschnitt und ein
leichtes West-Ost-Gefälle feststellen.

Deutliche regionale Unterschiede
in der integrativen Beschulung

Um zu überprüfen, ob eine integrative
Beschulung von Schülern mit Förderbe-
darf für deutsche im Vergleich zu nicht-
deutschen Schülern gleich häufig erfolgt
oder deutliche Unterschiede bestehen,

werden Relative-Risiko-Indizes (RRI)
berechnet.

RRIs werden berechnet um zu überprü-
fen, ob deutsche im Vergleich zu nicht-
deutschen Schülern gleich häufig integra-
tiv beschult werden oder ob deutliche
Unterschiede zwischen ihnen bestehen.
Die Indexwerte stellen das »Risiko« einer
integrativen Beschulung für deutsche im
Vergleich zu nichtdeutschen Schülern an
allgemeinen Schulen dar. Fallen die
Anteile für die Gruppe der Deutschen wie
für die Nichtdeutschen gleich aus, ergibt
sich ein Indexwert von 1.

Für das Land NRW ergibt sich ein RRI
von 1,14, da 14,4 Prozent der deutschen
gegenüber 12,7 Prozent der nichtdeut-
schen Schüler mit Förderbedarf integra-
tiv beschult werden.

D.h. deutsche Förderschüler werden
gegenüber nichtdeutschen Förderschülern
1,14-mal so häufig integrativ beschult.

In Abbildung 2 werden die Ergebnisse
auf regionaler Ebene kartografisch darge-
stellt.

Abb.2: RRI – Relatives »Risiko« von deutschen gegenüber nichtdeutschen Schülern auf inte-
grative Beschulung

Tendenziell zeigt sich ein Nord-Süd-
Gefälle mit deutlich erhöhten Werten in
den nördlichen Landkreisen sowie im
Bergischen Städtedreieck. Auf der ande-
ren Seite weisen 20 Kreise und kreisfreie
Städte mit Werten zwischen 0,80 und
1,20 relativ ausgeglichene RRIs auf.
Besonders niedrige Werte zeigen sich für
zwei kreisfreie Städte, in denen relativ
gesehen deutlich weniger deutsche als
nichtdeutsche Schüler mit Förderbedarf
integrativ beschult werden: für Hagen
ergibt sich ein RRI von 0,55 (9,3 %
Deutsche, 17,1 % Nichtdeutsche), für
Herne beträgt der Indexwert 0,50
(12,9 % bzw. 25,7 %). Für eine deutlich
größere Anzahl an Kreisen und kreis-
freien Städten ist ein RRI von größer als
zwei zu beobachten:

In den Kreisen Coesfeld, Paderborn,
Minden-Lübbecke, Recklinghausen, und
Steinfurt sowie in den kreisfreien Städten
Gelsenkirchen, Solingen, Wuppertal und
Remscheid werden deutsche gegenüber
nichtdeutschen Schülern mehr als dop-
pelt so häufig integrativ beschult.

Die höchsten Indexwerte erzielen die
Kreise Paderborn mit einem RRI von 3,4
(8,4 % Deutsche, 2,5 % Nichtdeutsche)
sowie Coesfeld mit 8,1 (22,4 % bzw.
2,8 %). In absoluten Zahlen ausgedrückt
werden in Paderborn 6 von 241 nichtdeut-
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schen Schülern mit Förderbedarf integra-
tiv beschult, in Coesfeld sind es 3 von 108
(deutsche Schüler: 175 von 2.096 bzw. 260
von 1.162). (FürBottropkannkein Quoti-
ent gebildet werden, da von den 130 nicht-
deutschen Schülern mit Förderbedarf
nicht einer integrativ beschult wird, unter
den deutschen sind es 6,1%.)

Ob sich hinsichtlich der integrativen
Beschulung in den einzelnen Förder-
schwerpunkten Unterschiede zu dem
zuvor dargestellten regionalen Muster
ergeben, soll exemplarisch für den quan-
titativ größten Förderschwerpunkt Ler-
nen untersucht werden. Dem Schwer-
punkt Lernen wird zudem häufig eine
besondere Relevanz attestiert, da eine
»Lernbehinderung als Folge von Benach-
teiligungsprozessen« gedeutet werden
kann (vgl. Mand, 2006: 111).

Förderschwerpunkt Lernen

Der amtlichen Schulstatistik zufolge wei-
sen in NRW 46.536 Schüler einen Förder-
bedarf im Schwerpunkt Lernen auf. Hier-
von haben 34.663 eine deutsche und
11.873 eine nichtdeutsche Staatsangehö-
rigkeit. 16,5 Prozent der deutschen gegen-
über 14,5 Prozent der nichtdeutschen
Schüler werden in dem Förderschwer-
punkt integrativ beschult, woraus für
NRW erneut ein RRI von 1,14 resultiert.
Eine kartografische Darstellung erfolgt
nicht,dadas regionaleMusternurminimal
von dem in Abbildung 2 abweicht – der
Pearson’sche Korrelationskoeffizient weist
mit r= 0.977 eine fast perfekte Korrelation
zwischen den Werten des RRI auf Integra-
tive Beschulung insgesamt gegenüber dem
RRI auf integrative Beschulung im
Schwerpunkt Lernen für deutsche gegen-
über nichtdeutschen Schülern auf.

Die wichtigsten Ergebnisse sollen kurz
referiert werden. Die niedrigsten RRIs
ergeben sich für die kreisfreien Städte
Hagen und Herne sowie für den Ober-
bergischen Kreis mit Werten zwischen
0,4 und 0,5. Dies bedeutet, dass hier
nichtdeutsche Schüler mit Förderbedarf
mindestens doppelt so häufig integrativ
beschult werden wie deutsche Schüler.
Auf der anderen Seite finden sich zwölf
Kreise und kreisfreie Städte, in denen
deutsche Schüler mit Förderbedarf mehr
als doppelt so häufig integrativ beschult
werden im Vergleich zu ihren nichtdeut-
schen Mitschülern. (Für Höxter und
Bottrop lassen sich keine RRIs berech-
nen, da hier kein einziger von insgesamt
32 bzw. 89 nichtdeutschen Schülern im
Förderschwerpunkt Lernen integrativ

beschult wird. Somit lässt sich kein
Indexwert berechnen, da der Quotient
einen Nenner von 0 aufweist.)

AufdieRegionenmiteinemRRIvonüber
2,5 soll näher eingegangen werden; es han-
deltsichhierbeiumdieKreiseBorken,Coes-
feld, Paderborn, Recklinghausen und Stein-
furt sowie die kreisfreien Städte Gelsenkir-
chen und Solingen. Hervorzuheben sind
zwei Kreise und die kreisfreie Stadt Gelsen-
kirchen: Letztere weist einen RRI von 3,9
auf,dieserWertergibt sichdadurch,dass4,5
Prozent der deutschen, aber nur 1,2 Prozent
der nichtdeutschen Schüler im Förder-
schwerpunkt Lernen integrativ beschult
werden. In absoluten Zahlen ausgedrückt
besuchen genau 4 von 347 nichtdeutschen
SchülernmitFörderbedarf imSchwerpunkt
Lernen eine allgemeine Schule. Für Pader-
born beträgt der RRI 4,3 (11,7% der deut-
schen gegenüber 2,8% der nichtdeutschen
Schüler werden in dem Förderschwerpunkt
integrativ beschult).

Den höchsten Indexwert erzielt Coesfeld
mit einem RRI von 9,3. Deutsche werden
hier gegenüber nichtdeutschen Schülern
mehr als neunmal so häufig integrativ
beschult, da 39,7 Prozent der deutschen
(absolut: 182 von 458), aber lediglich 4,3
Prozent der nichtdeutschen Schüler (3 von
70) mit Förderbedarf im Schwerpunkt Ler-
nen eine allgemeine Schule besuchen.

Es fällt auf, dass in Kreisen, in denen für
nichtdeutsche Schüler das höchste Risiko
auf einen Förderschulbesuch besteht (vgl.
Kemper 2011), zugleich deutsche Schüler
häufigerals ihrenichtdeutschenMitschüler
integrativ beschult werden (insbesondere
in den Kreisen Coesfeld und Steinfurt). Ein
Korrelationskoeffizient von r= 0.372 bestä-
tigt einen signifikanten Zusammenhang
zwischen dem RRI des Förderbedarfs von
nichtdeutschen gegenüber deutschen
Schülern und dem RRI der integrativen
Beschulung von deutschen gegenüber
nichtdeutschen Schülern. Somit ist eine
doppelte Separierung von nichtdeutschen
Schülern festzustellen, die häufiger eine
Förderschule besuchen und zugleich selte-
ner integrativbeschultwerdenals ihredeut-
schen Mitschüler.

Weitere Förderschwerpunkte

Abschließend sollen die RRIs auf Landes-
ebene für die weiteren, bislang noch nicht
dargestellten, Förderschwerpunkte berich-
tet werden. Die deutlichste Überrepräsen-
tanz der integrativen Beschulung zwischen
deutschen und nichtdeutschen Schülern

lässt sich für den Schwerpunkt Hören und
Kommunikation mit einem RRI von 3,3,
sowie für den Bereich Sehen mit 2,8 feststel-
len. Leicht überdurchschnittliche Werte
ergeben sich für die Schwerpunkte Geistige
Entwicklung (1,7), Körperliche und moto-
rische Entwicklung (1,4) sowie Emotionale
und soziale Entwicklung (1,3).

Lediglich ein Bereich weist mit einem
RRI von 0,6 eine beinahe doppelt so häu-
fige integrative Beschulung für nicht-
deutsche gegenüber deutschen Schülern
aus: hierbei handelt es sich um den
Schwerpunkt Sprache.

Fazit

Etwa jeder siebte Schüler mit Förderbe-
darf wird integrativ beschult. Zwischen
denKreisenzeigensichdeutlicheDispari-
täten: neben Kreisen, in denen nur jeder
35. Schüler mit Förderbedarf eine allge-
meine Schule besucht, gibt es Kreise, in
denen dies auf jeden Vierten zutrifft. Auf
Landesebene variieren die RRIs für die
verschiedenen Förderschwerpunkte
deutlich. Jedoch bestehen nur geringe
Unterschiede zwischen deutschen und
nichtdeutschenSchülern indem Umfang
der integrativen Beschulung der Schüler
mitFörderbedarfinsgesamtundimSpezi-
ellen indemFörderschwerpunkt Lernen.

Auf der nächsttieferen administrati-
ven Ebene ergibt sich ein anderes Bild:
In einzelnen Kreisen werden nicht-
deutsche Schüler doppelt so häufig wie
ihre deutschen Mitschüler integrativ
beschult. Für eine deutlich größere
Zahl an Kreisen lässt sich jedoch eine
mehr als doppelt so häufige integrative
Beschulung von deutschen gegenüber
nichtdeutschen Schülern feststellen.

In einzelnen Kreisen besuchen sogar
bis zu achtmal (insgesamt), oder bis zu
neunmal (Schwerpunkt Lernen) so
häufig deutsche gegenüber nichtdeut-
schen Schülern mit Förderbedarf eine
allgemeine Schule.

Für NRW insgesamt als auch für viele
Kreise ist festzustellen, dass nichtdeut-
sche Schüler sowohl hinsichtlich eines
erhöhten Förderschulbesuchs als auch
durch eine geringe integrative Beschu-
lunggegenüberdeutschenSchülerndop-
pelt benachteiligt werden.

Die Literaturliste erhalten Sie über die Redaktion:
bstock@wolterskluwer.de
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